
 

 

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Regierungsratsbeschluss vom 19. März 2013   

 

P085316 Anzug Martina Saner und Konsorten zur Präzisierung der Verordnung über 
das kantonale Vernehmlassungsverfahren 
 

 
 

 
://: 1. Der Regierungsrat genehmigt den vorgelegten Schreibensentwurf 

an den Grossen Rat.  

2. Der Regierungsrat beantragt dem Grossen Rat, den Anzug Marti-
na Saner und Konsorten abzuschreiben. 

  

 

Begründung 

Die Anzugstellenden bitten die Regierung, die Vernehmlassungsver-
ordnung zu präzisieren, den Ablauf des Prozederes zu vereinheitlichen 
und den öffentlichen Zugang zu den Informationen zu sichern. Der Re-
gierungsrat möchte bei der heutigen Regelung verbleiben. Die relativ 
offene Regelung bezüglich des Geltungsbereiches und des Adressa-
tenkreises gewährleistet ein individuelles Vorgehen und erfüllt zudem 
das Bedürfnis von Vernehmlassungsadressaten und Behörden glei-
chermassen. Die vorhandenen Bestimmungen zum Ablauf eines Ver-
nehmlassungsverfahrens sind ausführlich und gewährleisten ferner ei-
ne einheitliche Handhabung. Mit der Umsetzung des Öffentlichkeits-
prinzips im Gesetz über die Information und den Datenschutz ist nicht 
zuletzt das Anliegen der Anzugstellenden, den öffentlichen Zugang zu 
den Informationen zu sichern, bereits gewährleistet. Der Regierungsrat 
beantragt dem Grossen Rat, den Anzug Martina Saner und Konsorten 
als erledigt abzuschreiben.  
 

 

                                                                                            


